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Auf einen Blick

Letzte Woche hat Bundesrat Alain Berset vorgeschlagen, den Vorbezug 
von Pensionskassenbeiträgen künftig zu verbieten. Der interessierte 
Zeitgenosse reibt sich die Augen. War es nicht ganz und gar im Sinne des 
Erfinders, dass das angesparte Vermögen im Alter den Lebensstandard 
sichern sollte – egal, ob es in einer selbst genutzten Immobilie oder 
in einem Kapitalfonds investiert ist? Wollte man nicht gerade mit der 
Möglichkeit des Vorbezugs auch jüngeren Familien den Erwerb eines 
Hauses oder einer Eigentumswohnung ermöglichen? Aus prinzipiellen, 
ordnungspolitischen Gründen konnte der Bundesrat also nicht auf die 
Idee kommen, die Möglichkeiten zum Vorbezug zu ändern.
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Könnte es mit dem teilweise überhitzten Immobilienmarkt zu tun haben? Auch 
Fehlanzeige. Die Banken haben letzthin beschlossen, nur noch Hypotheken 
zu vergeben, wenn der Pensionskassenvorbezug höchstens zehn Prozent 
beträgt, so dass zumindest zehn Prozent der Investition aus «echtem» 
Eigenkapital finanziert werden muss. Weitere Massnahmen drängen sich also 
nicht auf.

Erstaunt nimmt man deshalb die Begründung des Bundesrats zur Kenntnis: 
Mit dem Verbot von Vorbezügen sollen die Ergänzungsleistungen reduziert 
werden. Nun gut. In diesem Bereich müssen in der Tat Lösungen gefunden 
werden. Man wartet daher gespannt auf Zahlen: Wie viele Personen 
beziehen Ergänzungsleistungen, die zuvor Pensionsgelder für den Kauf von 
Wohneigentum vorbezogen haben? Die Antwort bleibt aus. Scheinbar hat man 
sich mit der lästigen statistischen Kleinarbeit nicht aufhalten wollen. Helfen wir 
also nach: Die Zahl wird nicht gross sein. Das Vermögen wird ja nicht vernichtet, 
nur weil es in einer Immobilie angelegt ist.

Kurzum: Die Notwendigkeit dieser Regulierung ist ebenso unklar wie ihre 
Wirksamkeit. Der Vorschlag ist auch ordnungspolitisch nicht zu begründen. 
Schlimmer noch: Er untergräbt das Vertrauen der Versicherten, dass das 
Pensionskassengeld ihnen und nur ihnen gehört. Umso irritierender ist es, 
dass die Landesregierung nonchalant derart unausgereifte Regulierungsideen 
präsentiert.
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